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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1983

Norm

StGB §2 D

StGB §153

Rechtssatz

Der Befugnismißbrauch eines Machthabers kann auch durch Unterlassen begangen werden, weil die Befugnis, über

das Vermögen des Machtgebers zu verfügen oder ihn zu verp ichten, auch durch Nichtvornahme eines rechtlich

gebotenen Tuns ausgeübt, somit gebraucht und solcherart mißbraucht werden kann, indem der Machthaber es

p ichtwidrig unterläßt, mit der gebotenen rechtsgestaltenden Kraft die Vermögenslage des Machtgebers zu

verbessern.
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